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MVGMVG--EKDEKD

Kirchengesetz           
über Mitarbeiter- 
vertretungen in 
der Evange- 
lischen Kirche in 

Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD 
– MVG.EKD) in der Fassung vom 29. Oktober 2009
Inkrafttreten: 1. Januar 2010
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MVGMVG--BadenBaden

Kirchengesetz über die                          
Anwendung des Kirchen- 
gesetzes für Mitarbeiter- 
vertretungen in der                            
Evangelischen Kirche in                       
Deutschland (MVG)                      
Bekanntmachung der                             
Neufassung vom 8. Dezember 2004 unter Berück- 
sichtigung des Änderungsgesetzes vom 21. Okto- 
ber 2004
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 5 Mitarbeitervertretungen5 Mitarbeitervertretungen

Folgender Absatz wurde eingefügt:

„Entscheidungen nach Absatz 2 über die 
Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeiterver- 
tretung können für die Zukunft mit Beginn der 
nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung 
widerrufen werden. Der schriftliche Widerruf 
durch einen der Beteiligten muss spätestens 
bis zur Einleitung des Wahlverfahrens er- 
folgen.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 5 Mitarbeitervertretungen5 Mitarbeitervertretungen
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 9 Wahlberechtigung9 Wahlberechtigung

Absatz 1 erhielt folgende Fassung:

„Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitar- 
beiterinnen nach § 2, die am Wahltag das 18. 
Lebensjahr vollendet haben.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 9 Wahlberechtigung9 Wahlberechtigung

Absatz 1 hat folgenden Wortlaut:

„Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitar- 
beiterinnen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens drei Monaten 
der Dienststelle angehören. Besteht die Dienst- 
stelle bei Erlass des Wahlausschreibens noch 
nicht länger als drei Monate, so sind auch die- 
jenigen wahlberechtigt, die zu diesem Zeitpunkt 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle 
sind.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 13 Wahlschutz, Wahlkosten13 Wahlschutz, Wahlkosten

Folgender Absatz 5 wurde eingefügt:

„Mitglieder des Wahlvorstands haben für 
die Teilnahme an Schulungsveran- 
staltungen, die ihnen für ihre Tätigkeit 
erforderliche Kenntnisse vermitteln, 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis 
zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der 
Bezüge.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 13 Wahlschutz, Wahlkosten13 Wahlschutz, Wahlkosten
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MVG-EKD 
§ 16 Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung 

vor Ablauf der Amtszeit

Absatz 1 lautet nun wie folgt:

„Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit
unverzüglich neu zu wählen, wenn

a) (weggefallen)

b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der Mehrheit
der Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst worden
ist.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 16 16 Neuwahl der Mitarbeitervertretung 

vor Ablauf der Amtszeit
Absatz 1 lautet:

„Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu 
zu wählen, wenn

a) die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder 
um mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl 
gesunken ist,

b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mit- 
glieder ihren Rücktritt beschlossen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.

Die Gliedkirchenkönnen bestimmen, dass im Falle des Buchstaben a) 
anstelle einer Neuwahl die Mitarbeitervertretung unverzüglich durch 
Nachwahl zu ergänzen ist.“
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MVG-EKD 
§ 16 Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung 

vor Ablauf der Amtszeit

Folgender Absatz 3 wurde eingefügt:

„Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit 
durch Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1 erforderliche 
Zahl der Mitglieder unverzüglich zu ergänzen, wenn die 
Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatz- 
mitglieder um mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 
vorgeschriebenen Zahl gesunken ist. Für die Nachwahl 
gelten die Vorschriften über das Wahlverfahren ent- 
sprechend. Hat die Amtszeit der Mitarbeitervertretung 
im Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, 
so findet anstelle einer Nachwahl eine Neuwahl statt.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 16 16 Neuwahl der Mitarbeitervertretung 

vor Ablauf der Amtszeit
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 19 Ehrenamt, Behinderungs19 Ehrenamt, Behinderungs-- und und BegBegüünstigungsnstigungs-- 

verbotverbot, Arbeitsbefreiung, Arbeitsbefreiung

Absatz 3 lautet nun wie folgt:

„Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an 
Tagungen und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der Mitar- 
beitervertretung erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür not- 
wendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge oder des Er- 
holungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen während einer 
Amtszeit zu gewähren. Berücksichtigt wird die tatsächliche zeit- 
liche Inanspruchnahme, höchstens aber die bis zur täglichen 
Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin oder 
eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. Über die Aufteilung des 
Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Tagungen und Lehr- 
gängen auf die einzelnen Mitglieder kann eine Dienstvereinbarung 
abgeschlossen werden. Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbe- 
freiung versagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht ausreichend 
berücksichtigt worden sind.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 19 Ehrenamt, Behinderungs19 Ehrenamt, Behinderungs-- und und BegBegüünstigungsnstigungs-- 

verbotverbot, Arbeitsbefreiung, Arbeitsbefreiung

Absatz 3 lautet:

„Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme 
an Tagungen und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der 
Mitarbeitervertretung erforderliche Kenntnisse vermitteln, die 
dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge 
oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier 
Wochen während einer Amtszeit zu gewähren. Über die Auf- 
teilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an 
Tagungen und Lehrgängen auf die einzelnen Mitglieder kann 
eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. Die Dienst- 
stellenleitung kann die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienst- 
liche Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt worden 
sind.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 23a Aussch23a Ausschüüsse sse 

Absatz 2 lautet nun wie folgt:

„In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit 
je mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann die 
Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschusses für 
Wirtschaftsfragen beschließen. Der Ausschuss für Wirt- 
schaftsfragen hat die Aufgabe, die Mitarbeitervertretung 
über wirtschaftliche Angelegenheiten zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirtschafts- 
fragen rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen 
Angelegenheiten der Einrichtung unter Aushändigung der 
erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch 
nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Ein- 
richtung gefährdet werden, sowie die sich daraus er- 
gebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzu- 
stellen. 
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 23a Aussch23a Ausschüüsse sse 

Absatz 2 lautet nun wie folgt:

Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören ins- 
besondere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2. 
Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf dieser 
Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen 
mindestens einmal im Jahr über die wirtschaftliche 
Lage der Einrichtung zu beraten. Sie kann eine Person 
nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Auf- 
gabe beauftragen. Der Ausschuss für Wirtschafts- 
fragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige 
aus der Dienststelle hinzuziehen. Für die am Aus- 
schuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt 
§ 22 entsprechend.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 23a Aussch23a Ausschüüsse sse 

Absatz 2 lautet wie folgt:

„In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann die Mitarbeitervertretung 
die Bildung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen beschließen. Der 
Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die Aufgabe, die Mitarbeiterver- 
tretung über wirtschaftliche Angelegenheiten zu unterrichten. Die 
Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf der Grundlage der Informa- 
tionen nach § 34 Absatz 2 mindestens einmal im Jahr mit dem Aus- 
schuss die wirtschaftliche Lage der Dienststelle zu beraten; sie kann 
eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe 
beauftragen. Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforder- 
lichen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle hinzuziehen. Für 
die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt § 22 
entsprechend.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 26 Beschlussfassung 26 Beschlussfassung 

In Absatz 2 wurde folgender fettgedruckte Satz eingefügt:

„Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse mit der 
Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Die 
Mitarbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung be- 
stimmen, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren oder durch 
fernmündliche Absprachen gefasst werden können, sofern 
dabei Einstimmigkeit erzielt wird. Beschlüsse nach Satz 3 
sind spätestens in der Niederschrift der nächsten Sitzung 
im Wortlaut festzuhalten.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 26 Beschlussfassung 26 Beschlussfassung 

Absatz 2 lautet wie folgt:

„Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Be- 
schlüsse mit der Mehrheit der bei der Ab- 
stimmung anwesenden Mitglieder. Die Mit- 
arbeitervertretung kann in ihrer Geschäfts- 
ordnung bestimmen, dass Beschlüsse im 
Umlaufverfahren oder durch fernmündliche 
Absprachen gefasst werden können, sofern 
dabei Einstimmigkeit erzielt wird. Beschlüsse 
nach Satz 2 sind spätestens in der Nieder- 
schrift der nächsten Sitzung im Wortlaut 
festzuhalten.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 27 Sitzungsniederschrift27 Sitzungsniederschrift

Folgende fettgedruckte Wörter wurden eingeführt:

„Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und 
ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1 ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die 
Namen der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, 
die gefassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die 
jeweiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. Die 
Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden der 
Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und 
einem weiteren Mitglied der Mitarbeitervertretung zu 
unterzeichnen.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 27 Sitzungsniederschrift27 Sitzungsniederschrift

Absatz 1 hat folgende Fassung:

„Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die 
Namen der An- oder Abwesenden, die Tages- 
ordnung, die gefassten Beschlüsse, die Wahler- 
gebnisse und die jeweiligen Stimmenverhältnisse 
enthalten muss. Die Niederschrift ist von dem oder 
der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung und 
einem weiteren Mitglied der Mitarbeitervertretung 
zu unterzeichnen.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 30 Sachbedarf, Kosten der 30 Sachbedarf, Kosten der GeschGeschääftsfts-- 

ffüührunghrung

Absatz 4 hat nun folgende Fassung:

„Reisen der Mitglieder der Mitarbeiter- 
vertretung, die für ihre Tätigkeit not- 
wendig sind, gelten als Dienstreisen. 
Die Genehmigung dieser Reisen und 
die Erstattung der Reisekosten er- 
folgen nach den für die Dienststelle 
geltenden Bestimmungen.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 30 Sachbedarf, Kosten der 30 Sachbedarf, Kosten der GeschGeschääftsfts-- 

ffüührunghrung

Absatz 4 lautet wie folgt:

„Reisen der Mitglieder der Mitar- 
beitervertretung, die für ihre Tätigkeit notwendig 
sind, gelten als Dienstreisen. Die Genehmigung 
dieser Reisen und die Erstattung der Reisekosten 
erfolgen nach den für die Dienststelle geltenden 
Bestimmungen. Erstattet werden die Reisekosten, 
die Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach Ver- 
gütungsgruppe IVb zustehen.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 31 Mitarbeiterversammlung31 Mitarbeiterversammlung

Absatz 2 hat nun folgenden Wortlaut:

„Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal in jedem 
Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitarbeiterver- 
sammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht 
zu erstatten. Die Mitarbeitervertretung kann bis zu zwei 
weitere ordentliche Mitarbeiterversammlungen in dem je- 
weiligen Jahr der Amtszeit einberufen. Weiterhin ist der 
oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt 
und auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten ver- 
pflichtet, eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung 
einzuberufen und den Gegenstand, dessen Beratung bean- 
tragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 31 Mitarbeiterversammlung31 Mitarbeiterversammlung

In Absatz 2 ist folgendes zu lesen:

„Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal in jedem 
Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitarbeiterversamm- 
lung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu er- 
statten. Die Mitarbeitervertretung kann bis zu zwei weitere 
ordentliche Mitarbeiterversammlungen in dem jeweiligen 
Jahr der Amtszeit einberufen. Weiterhin ist der oder die Vor- 
sitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag 
eines Viertels der Wahlberechtigten oder der Dienststellen- 
leitung verpflichtet, eine außerordentliche Mitarbeiterver- 
sammlung einzuberufen und den Gegenstand, dessen Be- 
ratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 31 Mitarbeiterversammlung 31 Mitarbeiterversammlung 

In Absatz 5 wurden folgende       
fettgedruckten Änderungen eingefügt:

„Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mitarbeiter- 
versammlung unter Mitteilung der Tagesordnung einzu- 
laden; sie kann von der Beratung einzelner Tages- 
ordnungspunkte ausgeschlossen werden. Sie erhält 
auf Antrag das Wort. Sie soll mindestens einmal im Jahr in 
einer Mitarbeiterversammlung über die Entwicklung der 
Dienststelle informieren.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 31 Mitarbeiterversammlung31 Mitarbeiterversammlung

Absatz 5 lautet wie folgt:

„Die Dienststellenleitung soll zu der jeweiligen Mit- 
arbeiterversammlung unter Mitteilung der Tages- 
ordnung eingeladen werden. Sie soll mindestens 
einmal im Jahr in einer Mitarbeiterversammlung 
über die Entwicklung der Dienststelle informieren. 
Die Dienststellenleitung ist einzuladen, soweit die 
Versammlung auf ihren Antrag stattfindet. Sie er- 
hält auf Antrag das Wort.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 33 Grunds33 Grundsäätze der Zusammenarbeittze der Zusammenarbeit

Absatz 2 wurde wie folgt geändert:

„Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sollen 
mindestens einmal im Halbjahr zur Besprechung all- 
gemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der Dienstge- 
meinschaft und zum Austausch von Vorschlägen und An- 
regungen zusammenkommen. In der Besprechung sollen 
auch Fragen der Gleichstellung und der Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Dienststelle erörtert werden. 
Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 5 
Absatz 2 besteht, findet einmal im Jahr eine Besprechung 
im Sinne des Satzes 1 mit allen beteiligten Dienststellen- 
leitungen statt.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 33 Grunds33 Grundsäätze der Zusammenarbeittze der Zusammenarbeit

Absatz 2 lautet wie folgt:

„Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sollen in 
regelmäßigen Zeitabständen, mindestens aber einmal im 
Jahr, zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dienstbe- 
triebes und der Dienstgemeinschaft und zum Austausch 
von Vorschlägen und Anregungen zusammenkommen. In 
der Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung 
und der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der 
Dienststelle erörtert werden. Sofern eine Gemeinsame Mit- 
arbeitervertretung nach § 5 Absatz 2 besteht, findet einmal 
im Jahr eine Besprechung im Sinne des Satzes 1 mit allen 
beteiligten Dienststellenleitungen statt.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 38 Mitbestimmung38 Mitbestimmung

Absatz 3 wurde wie folgt verändert:

„Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht 
innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung schriftlich verweigert oder 
eine mündliche Erörterung beantragt. Die Dienststellenleitung kann die 
Frist in dringenden Fällen bis auf drei Arbeitstage abkürzen. Die 
Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. Die Dienststellenleitung kann 
im Einzelfall die Frist auf Antrag der Mitarbeitervertretung verlängern. 
Die Mitarbeitervertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung 
gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu begründen. Im Fall 
der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die 
Mitarbeitervertretung die Zustimmung nicht innerhalb einer 
Woche nach dem Abschluss der Erörterung schriftlich 
verweigert. Die Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies 
durch die Mitarbeitervertretung oder die Dienstellenleitung 
schriftlich mitgeteilt wird.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 38 Mitbestimmung38 Mitbestimmung

Absatz 3 lautet wie folgt:

„Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeiterver- 
tretung nicht innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung 
schriftlich verweigert oder eine mündliche Erörterung be- 
antragt. Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden 
Fällen abkürzen. Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mit- 
teilung an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Mit- 
arbeitervertretung. Die Dienststellenleitung kann im Einzel- 
fall die Frist auf Antrag der Mitarbeitervertretung verlängern. 
Die Mitarbeitervertretung hat eine Verweigerung der Zu- 
stimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu 
begründen.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 38 Mitbestimmung38 Mitbestimmung

Absatz 4 hat jetzt folgende 
Fassung:

„Kommt in den Fällen der Mit- 
bestimmung keine Einigung zu 
Stande, kann die Dienst- 
stellenleitung innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang 
der schriftlichen Weigerung 
das Kirchengericht anrufen.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 38 Mitbestimmung38 Mitbestimmung

In Absatz 4 ist folgendes zu lesen:

„Kommt in den Fällen der Mitbe- 
stimmung keine Einigung zustande, 
kann die Dienststellenleitung innerhalb 
von zwei Wochen nach Abschluss der 
Erörterung oder nach Eingang der 
schriftlichen Weigerung das Kirchen- 
gericht anrufen.“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 40 F40 Fäälle der Mitbestimmung in organisatorischenlle der Mitbestimmung in organisatorischen 

und sozialen Angelegenheitenund sozialen Angelegenheiten

§ 40 hat nun folgenden Wortlaut (Auszug):

„Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungs- 
recht:

….. 

d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Ver- 
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage sowie Fest- 
legung der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen,

…..

o) Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 40 F40 Fäälle der Mitbestimmung in organisatorischenlle der Mitbestimmung in organisatorischen 

und sozialen Angelegenheitenund sozialen Angelegenheiten

§ 40 lautet wie folgt (Auszug):

„Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungs- 
recht

…..

d) Beginn und Ende der täg- 
lichen Arbeitszeit und der 
Pausen sowie Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage,

….. „
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 42  F42  Fäälle der eingeschrlle der eingeschräänkten Mitbestimmungnkten Mitbestimmung 
in Personalangelegenheiten der privatrechtlichin Personalangelegenheiten der privatrechtlich 
angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Buchstabe c) sieht jetzt so aus:

„Eingrup- pierung,“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 42  F42  Fäälle der eingeschrlle der eingeschräänkten Mitbestimmungnkten Mitbestimmung 
in Personalangelegenheiten der privatrechtlichin Personalangelegenheiten der privatrechtlich 
angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Buchstabe c) hat folgenden Wortlaut:

„Eingruppierung einschließlich Festlegung 
der Fallgruppe, Wechsel 
der Fallgruppe, Um- 
gruppierung,“
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MVGMVG--EKDEKD 
§§ 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten 

Mitarbeiter und MitarbeiterinnenMitarbeiter und Mitarbeiterinnen

In Absatz 1 ist nun folgendes zu lesen:

„In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwer- 
behinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht 
nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine 
Vertrauensperson und mindestens ein Stellvertreter 
oder mindestens eine Stellvertreterin gewählt. Für 
das Wahlverfahren finden die §§ 11, 13 und 14 
entsprechende Anwendung.“
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MVGMVG--BadenBaden 
§§ 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten 

Mitarbeiter und MitarbeiterinnenMitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Absatz 1 lautet folgendermaßen:

„In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbe- 
hinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur vorüber- 
gehend beschäftigt sind, werden in einer Versammlung der 
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine 
Vertrauensperson und mindestens ein Stellvertreter oder 
mindestens eine Stellvertreterin gewählt. Für das Wahlver- 
fahren finden die §§ 11,13 und 14 entsprechende An- 
wendung.“
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Novellierung des Novellierung des 
MitarbeitervertretungsgesetzesMitarbeitervertretungsgesetzes

Noch Fragen ???
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